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RS OGH 1967/2/16 2Ob29/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1967

Norm

AußStrG §97 A1

Rechtssatz

Ein vom Berechtigten gegenüber dem Sozialversicherungsträger geltend gemachter Anspruch, über den der

Sozialversicherungsträger im Zeitpunkt des Todes des Berechtigten noch nicht entschieden hat, ist in das

Nachlaßinventar aufzunehmen.
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